
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         06.10.2023 
 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.10.2023: 
 
 
zu 7.1 Haushaltskonsolidierungskonzept – Fortschreibung ab dem 

Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für 
das Haushaltsjahr 2024 sowie den Beteiligungsbericht 2022 
Vorlage: VII/2023/06097 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:   vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
ab dem Haushaltsjahr 2024. Der Oberbürgermeister wird mit der Fortführung der 
Umsetzung des Konzeptes beauftragt. Finanzielle Auswirkungen des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2024 und in die 
Finanzplanung der Folgejahre einzustellen. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024. 

 
3. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2022 zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 
  



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         06.10.2023 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.10.2023: 
 
 
zu 7.2 Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe; 

Innovative Maßnahmen nach Ziffer 2.2.2 der Richtlinie der Stadt Halle 
(Saale) über die Förderung der freien Jugendhilfe vom 13.05.2016 i. d. 
F. vom 22.05.2017 (Förderrichtlinie) mit einer Antragssumme von 
mehr als 5.000,00 EUR Vorlage: VII/2023/05883 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
 
 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung der Innovativen Maßnahme mit einer 
Antragssumme von mehr als 5.000,00 EUR für das Jahr 2023 gemäß der Anlage 1 in Höhe 
von: 
 
7.750,00 EUR. 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 
  



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         06.10.2023 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.10.2023: 
 
 
zu 7.3 Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) - Teilplan 

Schulsozialarbeit für die Schuljahre 2024/25 - 2027/28 
Vorlage: VII/2023/05987 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
 

1. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage vorgelegte Teilplanung für die Leistung 
Schulsozialarbeit für die Schuljahre 2024/25 bis 2027/28 für die Stadt Halle (Saale). 
Dies betrifft den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.07.2028. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Teilplanung dargestellten 

Schulsozialarbeitsprojekte umzusetzen. Für einzelne Schulsozialarbeitsprojekte, die 
der Konkretisierung bedürfen, sind den zuständigen Gremien gesonderte 
Beschlussvorlagen einzureichen. 

 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 
  



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         06.10.2023 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.10.2023: 
 
zu 8.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur 

Einführung eines 9-Euro -Tickets für Hallesche Schülerinnen und 
Schüler 
Vorlage: VII/2023/05680 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:   vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Einführung eines ÖPNV-Tickets 9- Euro-Tickets für 

Hallesche Schülerinnen und Schüler zum 1.02.2024. 
2. Anspruchsberechtigt sind unabhängig von der Entfernung zwischen Wohnanschrift und 

Schule gemäß §71 (2) und 4 (a) des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9.08.2018 alle Schülerinnen und Schüler der 
allgemeinbildenden Schulen vom 1. bis zum 13. Schuljahrgang sowie Berufsschülerinnen 
und Schüler ohne Ausbildungsvergütung, die ihren Wohnsitz in Halle (Saale) haben und 
eine Schule in Halle (Saale) besuchen.  Anspruchsberechtigt sind auch Kinder bis 18 
Jahren, die ihren Wohnsitz in der Stadt Halle (Saale) haben, über kein eigenes 
Einkommen verfügen und begründet keine Schule besuchen sowie Hallenser 
Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer körperlichen und / oder geistigen 
Behinderung im freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) zur Schule 
befördert werden. 

3. Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 71(2) SchulG LSA in Verbindung mit der 
„Satzung über die Schülerbeförderung der Stadt Halle“ Anspruch auf eine 
Schülerjahreskarte haben, erhalten das ÖPNV-Ticket 9-Euro-Ticket für Hallesche 
Schülerinnen und Schüler kostenfrei. 

4. Alle übrigen anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler können das Ticket im 
Jahres-Abo für 9 EUR pro Monat erwerben. 

5. Die Stadtverwaltung verhandelt mit der HAVAG den Preis zur Einführung eines solchen 
Tickets. Die Kosten werden in den Haushaltsentwurf 2024 eingestellt. Grundlage kann 
dafür das Modell des ÖPNV-Tickets 9-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler in 
Magdeburg sein. 

 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 
  



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         06.10.2023 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.10.2023: 
 
 
 
zu 8.2 Antrag der Fraktion MitBürger zur Einführung einer App-basierten 

digitalen Jugendhilfe 
Vorlage: VII/2023/06047 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   abgelehnt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob eine Nutzung der App „Between 
the Lines“ geeignet ist, um die Information junger Menschen über Hilfsangebote bei 
psychischen Krankheiten und weiteren psychosozialen Herausforderungen zu 
verbessern.  

2. Teil der Prüfung ist eine Abstimmung zur Bedarfseinschätzung sowie vermuteten 
Vor-und Nachteilen innerhalb der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
Halle/Saalekreis sowie eine Ermittlung der Kosten samt einer Prüfung von etwaigen 
Finanzierungsmöglichkeiten. 

3. Der Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss ist erstmals spätestens in 
seiner Sitzung im Dezember 2023 und gegebenenfalls nachfolgend quartalsweise 
über den Fortgang des Prüfprozesses beziehungsweise das Prüfungsergebnis zu 
informieren.  

 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 
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